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d) des § 47 Bekanntmachungen
ietzt:
Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden, soweit gesetzlich oder in der Satzung
nichts Abweichendes vorgeschrieben ist unter ihrer Firma in allen Ausgaben des Amtsblattes
der Gemeinde Hauneck (Hauneckbotelveröffentlicht. Bei der Bekanntmachung sind die Namen
der Personen anzugeben, von denen sie ausgeht. DerJahresabschluss und die in diesem
Zusammenhang o"ffenzulegenden Unterlagen werden. so,weit gesetzlich vorgeschrieb.en, nur
im Bundesanzeieer unter der Firma der Genossenschaft bekanntgemacht.

NEU:
Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden, soweit gesetzlich oder in der Satzung
nichts Abweichendes vorgeschrieben ist, unter ihrer Firma in allen Ausgaben des Amtsblattes
der Gemeinde Hauneck (Hauneckbote)veröffentlicht. Bei der Bekanntmachung sind die Namen
der Personen anzugeben, von denen sie ausgeht.
De+ Jahre-sahschluss und die in d'rese+n Zusamme+hang offenzuhge+den Unte+lage+ werde-n
soweit gesetzlich vorgeschrieben nur im Unternehmensreoi unter der Firma der
Genossenschaft bekannt gemacht.

Abstimmung: Ja:64, Nein 0, Enthaltungen 0

Somit ist die Satzungsänderung beschlossen.

9. Sonstiges

Zum Punkt Sonstiges gibt es keine weiteren Wortmeldungen.
Der Versammlungsleiter Wolfgang Reim beendet die Generalversammlung um20.22Uhr.
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